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Vereinssatzung eines gemeinnützigen Vereins 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, GeschäŌsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Oberarm Orchester Waldhessen. Er soll in das Vereinsregister  

eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bad Hersfeld.  

(3) Das GeschäŌsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein mit Sitz in Bad Hersfeld verfolgt ausschließlich und unmiƩelbar gemeinnützige Zwecke  

im Sinne des AbschniƩs „SteuerbegünsƟgte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird insbesondere  

verwirklicht durch die Abhaltung von geordneten Sport- und Spielübungen, die Durchführung von  

sportlichen Veranstaltungen, die Pflege und den Ausbau des Jugend-, Senioren- und Breitensports,  

den Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern sowie die Beschaffung, Erhaltung und Pflege  

von Sportanlagen und Sportgeräten. 

(3) Der Verein ist selbstlos täƟg; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaŌliche Zwecke.  

(4) MiƩel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die  

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den MiƩeln des Vereins.  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder  

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünsƟgt werden.  

 

§ 3 Erwerb der MitgliedschaŌ 

(1) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden.  

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriŌlich beim Vorstand zu beantragen.  

Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der ZusƟmmung der/des gesetzlichen Vertreter/s, 

der/die mit dem minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des Mitgliedsbeitrags dem Verein  

gegenüber gesamtschuldnerisch haŌen. 

Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des  

Antrags muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.  
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(2) Mitglieder des Vereins sind:  

• Erwachsene, 

• Jugendliche (von 14 bis 17 Jahre), 

• Kinder (unter 14 Jahre) 

 

(4) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonsƟge  

Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern  

auf Lebenszeit ernennen. 

  

§ 4 Beendigung der MitgliedschaŌ 

(1) Die MitgliedschaŌ im Verein endet durch Tod (bei jurisƟschen Personen mit deren  

Erlöschen), AustriƩ oder Ausschluss.  

(2) Der AustriƩ ist schriŌlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der AustriƩ kann nur mit  

einer Frist von drei Monaten zum Ende des GeschäŌsjahres erklärt werden.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein  

ausgeschlossen werden, wenn es  

a) schuldhaŌ das Ansehen oder die Interessen des  

Vereins in schwerwiegender Weise schädigt oder  

b) mehr als drei Monate mit der Zahlung  

seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriŌlicher  

Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat oder  

c) bei grobem Verstoß gegen die Satzung sowie unsportlichem Verhalten.  

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des  

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher  

mitzuteilen.  

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 (1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an  

gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches SƟmm- und  

Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.  

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere  
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regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen KräŌen steht, das  

Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.  

 

§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, Gebühren und Umlagen. Über die Höhe und Fälligkeit der  

Mitgliedsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung. Über die Höhe und Fälligkeit der  

Gebühren und Umlagen entscheidet der Vorstand. 

(2) Gebühren können erhoben werden für die Finanzierung besonderer Angebote des Vereins, die  

über die  

allgemeinen mitgliedschaŌlichen Leistungen des Vereins hinausgehen. 

(3) Umlagen können erhoben werden bei einem besonderen Finanzbedarf des Vereins, der nicht mit 
den  

allgemeinen EtatmiƩeln des Vereins gedeckt werden kann, insbesondere für die Finanzierung von  

Baumaßnahmen und Projekten. Umlagen können bis zur Höhe des Zweifachen des jährlichen  

Mitgliedsbeitrages festgesetzt werden. 

(4) Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des Mitgliedsbeitrages, der Gebühren und der  

Umlagen Sorge zu tragen. 

 

§ 7 Rechte der Mitglieder 

(1) Allen Mitgliedern stehen das Anwesenheits-, Rede- und Antragsrecht in den  

Mitgliederversammlungen sowie das Recht auf Teilhabe an den Leistungen des Vereins, insbesondere  

der Nutzung seiner Einrichtungen, zu.  

(2) Allen Mitgliedern stehen das SƟmmrecht sowie das akƟve und passive Wahlrecht ab dem  

vollendeten 18. Lebensjahr zu. 

 

§ 8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden. 

(2) Der Vorsitzende vertriƩ den Verein allein.  
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§ 10 Aufgaben des Vorstands 

Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die  

Führung seiner GeschäŌe. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der  

Aufstellung der Tagesordnung,  

b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  

c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die AnferƟgung des Jahresberichts,  

d) die Aufnahme neuer Mitglieder.  

 

§ 11 Bestellung des Vorstands 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von  

zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins  

sein; mit der MitgliedschaŌ im Verein endet auch die MitgliedschaŌ im Vorstand. Die  

Wiederwahl oder die vorzeiƟge Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung  

ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines  

Nachfolgers im Amt.  

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeiƟg aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden  

Mitglieder des Vorstands berechƟgt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers  

durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  

 

§ 12 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Vorstand triƩ nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei  

dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer  

Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei  

Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der  

abgegebenen gülƟgen SƟmmen. Bei SƟmmengleichheit entscheidet die SƟmme des  

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.  

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom  

Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter  

oder einem anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.  
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§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden  

Angelegenheiten:  

a) Änderungen der Satzung,  

b) die Festsetzung der Aufnahmegebühr und  

der Mitgliedsbeiträge,  

c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem  

Verein,  

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  

e) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  

f) die Auflösung des Vereins.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Sie entscheidet über die Zulassung von Gästen. 

(3) Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied  

hat eine SƟmme. SƟmmrechtsübertragungen sind nicht möglich. 

(4) AbsƟmmungen (Beschlüsse und Wahlen) werden mit der Mehrheit der abgegebenen gülƟgen 
SƟmmen  

entschieden. Für Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen gülƟgen SƟmmen, für  

die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine Mehrheit von 4/5 der  

abgegebenen gülƟgen SƟmmen erforderlich. SƟmmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

(5) Alle AbsƟmmungen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn geheime AbsƟmmung beantragt wird,  

entscheidet darüber die Mitgliederversammlung. 

 

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine  

ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriŌlich unter  

Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.  

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens  

eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriŌlich eine Ergänzung der 

Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur  

Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der  

Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der  



30.01.2024 Vereinssatzung V1.1  

 

Mehrheit der SƟmmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die  

Eine Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des  

Vereins zum Gegenstand haben.  

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es  

das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies  

schriŌlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  

 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands und bei dessen Verhinderung  

von einem durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein DriƩel aller  

Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet,  

innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen  

Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen  

Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener AbsƟmmung mit der Mehrheit der  

SƟmmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der  

SƟmmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der  

abgegebenen gülƟgen SƟmmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist  

eine SƟchwahl durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der 

Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung  

des Vereins der ZusƟmmung von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.  

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein  

Protokoll zu ferƟgen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu  

unterschreiben ist.  

 

§ 16 Kassenprüfer 

Der/Die Kassenprüfer wird/werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr 

gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht, die Vereinskasse und 

die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung 
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haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstaƩen.  

Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische RichƟgkeit, nicht auf die Zweckmäßigkeit  

der Vorgänge. Sie können zweimal wiedergewählt werden. 

 

§ 17 Datenschutz 

(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder in automaƟsierter und  

nichtautomaƟsierter Form. Diese Daten werden ausschließlich zur Erfüllung der in dieser Satzung  

genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, z.B. im Rahmen der Mitgliederverwaltung.  

Näheres ist in der Datenschutzordnung (DSO) des Vereins geregelt.  

(2) Die DSO ist nicht Bestandteil der Satzung. Für den Erlass, die Änderung und die AuĬebung der  

DSO ist der Vorstand zuständig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle  

DSO wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins unter der Rubrik  

„Datenschutzordnung“ für alle Mitglieder verbindlich. 

 

§ 18 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünsƟgter Zwecke 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins ist der Vorsitzende des Vorstands vertretungsberechƟgter 

Liquidator, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruŌ.  

(2) Bei Auflösung oder AuĬebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünsƟgter Zwecke  

fällt das Vermögen des Vereins an eine jurisƟsche Person des öffentlichen Rechts oder eine  

andere steuerbegünsƟgte KörperschaŌ, zwecks Verwendung für … (Angabe eines  

besƟmmten gemeinnützigen, mildtäƟgen oder kirchlichen Zwecks).  

(3) Die vorstehenden BesƟmmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die  

Rechtsfähigkeit entzogen wurde.  

 

§ 19 InkraŌtreten 

Die Satzung wurde bei der Gründungsversammlung am 11.01.2024 in Bad Hersfeld beschlossen und  

triƩ mit Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in KraŌ. 

 

 

 


